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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2016 von der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät – Abteilung Rechtswissenschaft – der Uni-
versität des Saarlandes als Dissertation angenommen.

Während sich bei dem Bildungsangebot für die nichtbehinderten Schüler die be-
teiligten Interessengruppen im bildungspolitischen Diskurs in aller Regel problem-
los Gehör verschaffen, sind bei den Sachwaltern der behinderten Kinder und Jugend-
lichen laute Töne eher selten zu vernehmen. Es ist das Privileg eines Dokto randen, 
sein Thema nicht nur wählen, sondern es auch zuschneiden, d. h. Spezifika seines 
Untersuchungsgegenstandes definieren zu können. Der dezidiert verfassungsrecht-
liche Ansatz der Arbeit zielt – bei Berücksichtigung auch des Völkervertragsrechts – 
auf den normativen Fluchtpunkt staatlicher Schulverantwortung: nämlich auf die  
Gewährleistung der Erfüllung des Bildungsanspruchs des behinderten Kindes und 
auf die Respektierung des Elternrechts. Doch kann der normative Zugriff angesichts 
der Kontingenz von Rechtsnormen nicht von der Tatsachenebene abstrahieren. In-
dem auch die Handlungsvoraussetzungen für den Vollzug der Rechtsnormen und 
ihre Wirkungsdimension thematisiert werden, ist die Arbeit im Rahmen eines inte-
gralen Normdiskurses auch ein Beitrag zur Rechts tatsachenforschung.

Die Arbeit hat als Hintergrund die Erfahrung aus 33 Jahren beruflicher Tätigkeit  
im Kultusministerium des Saarlandes. Von 1971 bis 1975 konnte ich als Persön-
licher Referent des damaligen  Kultusministers Werner Scherer das breite Auf-
gabenfeld des seinerzeit noch ungeteilten, d. h. die Zuständigkeit für Schule, Hoch-
schule und Kultur umfassenden Ministeriums kennenlernen und Einblicke in die 
jeweilige Sachmaterie gewinnen. Hieran schlossen sich 24 Jahre in der Abteilung 
Allgemeinbildende Schulen an, wo ich als Leiter des Schulrechtsreferates u. a. für 
Normgebung zuständig war. Von 1977 bis zu meiner Ernennung zum Staatssekretär 
im Jahr 1999 gehörte ich als Vertreter des Saarlandes dem Unterausschuss Schul-
recht der Kultusministerkonferenz an. Dort war ich mehrfach Berichterstatter zu 
Rechtsfragen des Bildungsangebots für behinderte Kinder und Jugendliche

Prof. Dr. Christoph Gröpl hat als Erstberichterstatter meine Arbeit intensiv be-
treut und vielfältigen, der Arbeit sehr förderlichen Rat gegeben. Er war in allen 
meinen Anliegen und bei den nicht wenigen von mir aufgeworfenen Fragen jeder-
zeit für mich erreichbar. Nichts war ihm zu viel. Dafür sage ich ihm an dieser Stelle 
Dank. 

Ebenso möchte ich dem Zweitberichterstatter Prof. Dr. Jan Henrik Klement 
danken. Er hatte mir, bevor er mit der Durchsicht der Arbeit begann, Gelegenheit 
gegeben, in einem ausführlichen Gespräch das Anliegen meiner Arbeit und die ihr 
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zugrunde liegende Konzeption darzulegen. Mit seiner überaus zügigen Durchsicht 
der umfangreichen Arbeit hat er es ermöglicht, dass das Promotionsverfahren noch 
im Sommersemester 2016 abgeschlossen werden konnte.

Danken aber möchte ich vor allem meiner Frau Monika, insbesondere für die 
Geduld, mit der sie mein Vorhaben begleitet hat. Ihr ist die Arbeit gewidmet. 

St. Ingbert, im Juli 2016 Hansgünter Lang
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BremOVG Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen
BRK Behindertenrechtskonvention
BSG Bundessozialgericht
BT Deutscher Bundestag
BT-Drucks(n). Bundestagsdrucksache(n)
Buchholz Sammel- und Nachschlagewerk der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts
Buchst(n). Buchstabe(n)
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts
BVerfGK Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverwaltungs-

gerichts
BW Baden-Württemberg/baden-württembergisch
bzw. beziehungsweise
CECSR Committee on Economic, Cultural and Social Rights
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities
dens. denselben
ders. derselbe
d. h. das heißt
dies. dieselbe(n)
DJT Deutscher Juristentag
DJT-SchulGE Entwurf für ein Landesschulgesetz der Kommission Schulrecht 

des Deutschen Juristentages
Dok. Dokument
DÖV Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
Drucks. Drucksache
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt
DVO Durchführungsverordnung
ebd. ebenda
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

(Europäische Menschenrechtskonvention)
Epl. Einzelplan
ESVGH Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs 

und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg mit Ent-
scheidungen der Staatsgerichtshöfe beider Länder
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EU Europäische Union
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift
evtl. eventuell
f./ff. folgende (Seite/Seiten)
FAS Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
Festg. Festgabe
Fn. Fußnote
FR Frankfurter Rundschau
FS Festschrift
G Gesetz
GAOR General Assembly Official Records
GBl. Gesetzblatt
geänd.d. geändert durch
gem. gemäß 
GemS Gemeinschaftsschule
GemSVO Verordnung – Schulordnung – über die Bildungsgänge und die 

Abschlüsse der Gemeinschaftsschule vom 1.8.2012 (Amtsbl. I 
S. 268 [278]), zul. geänd.d. VO vom 24.6.2016 (Amtsbl. I S. 477)

GeschZ. Geschäftszeichen
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggfls. gegebenenfalls
GGK Grundgesetz-Kommentar, hrsg. von I. v. Münch/Ph. Kunig, zit. 

nach Bearbeiter
GMBl. Saar Gemeinsames Ministerialblatt Saarland
GOReg Geschäftsordnung der Regierung des Saarlandes
GOS-VO Verordnung  – Schul- und Prüfungsordnung  – über die gymna-

siale Oberstufe und die Abiturprüfung im Saarland vom 2.7.2007 
(Amtsbl. S. 1315), geänd.d. VO vom 26.3.2010 (Amtsbl. I S. 47)

GS Gedächtnisschrift
GV. NRW Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
HbVerfR Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-

land, hrsg. von Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-Jochen Vo-
gel, zit. nach Bearbeiter

Hervorh. Hervorhebung
HessStGH Hessischer Staatsgerichtshof
HessVGH Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Hrsg./hrsg. Herausgeber/herausgegeben
h.Rspr. herrschende Rechtsprechung
HStR Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 

hrsg. von Josef Isensee/Paul Kirchhof, zit. nach Bearbeiter
i.d.F.d. in der Fassung der/des
i.d.F.d.Bek. in der Fassung der Bekanntmachung 
InklVO Verordnung zur inklusiven Unterrichtung und besonderen pä-

dagogischen Förderung (Inklusionsverordnung) vom 3.8.2015 
(Amtsbl. I S. 540, ber. Amtsbl. 2016 I S. 217) (Abkürzung nicht 
amtlich)

insbes. insbesondere


